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Beratungsfolge Datum Behandlung Zuständigkeit 
    

Dienstberatung OB 17.10.2016 nicht öffentlich Vorberatung 

Kulturausschuss 03.11.2016 nicht öffentlich Vorberatung 

Werkausschuss Theater Erfurt 03.11.2016 nicht öffentlich Vorberatung 

Stadtrat 16.11.2016 öffentlich Entscheidung 
    

 

 

Beschlussvorschlag 

 

Der Stadtrat beschließt die "Gemeinsame Vereinbarung des Freistaates Thüringen, der Stadt Erfurt 

und der Stadt Weimar über die Verstetigung und Entwicklung der Kooperationen zwischen der 

Deutschen Nationaltheater und Staatskapelle Weimar GmbH - Staatstheater Thüringen und dem 

Theater Erfurt" (Anlage). 

 

 

 

 

17.10.2016, gez. i.V. T. Thierbach   

Datum, Unterschrift 

 

  

 

05 Dezernat Soziales, Bildung und Kultur 

   Der Oberbürgermeister 

Titel der Drucksache: 

Kooperationsvereinbarung zwischen dem 

Theater Erfurt und dem DNT Weimar 

 

Drucksache 1662/16 
 

Stadtrat 

Entscheidungsvorlage 

 

öffentlich 
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Nachhaltigkeitscontrolling  Nein  Ja, siehe Anlage Demografisches Controlling  Nein  Ja, siehe Anlage 

Finanzielle Auswirkungen  Nein  Ja → Nutzen/Einsparung  Nein  Ja, siehe Sachverhalt 

  ↓ Personal- und Sachkosten (in EUR) /  

Personalkosteneinsparung (in VbE) 

Deckung im Haushalt  Nein  Ja Gesamtkosten  EUR 

   ↓ 
 

 2016 2017 2018 2019 

Verwaltungshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Verwaltungshaushalt Ausgaben  EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Ausgaben  EUR  EUR  EUR  EUR 

 

  Deckung siehe Entscheidungsvorschlag 

 

Fristwahrung 

x Ja  Nein 

 

 

Anlagenverzeichnis 

Anlage - Gemeinsame Vereinbarung des Freistaates Thüringen, der Stadt Erfurt und der Stadt 

                  Weimar über die Verstetigung und Entwicklung der Kooperationen zwischen der 

                  Deutschen Nationaltheater und Staatskapelle Weimar GmbH – Staatstheater Thüringen  

                  und dem Theater Erfurt 

 

 

 

 

Sachverhalt 

Mit dem Start der Verhandlungen zur Finanzierung des Theaters Erfurt am 19.02.2015 wurde eine 

Gestaltung der Kooperation mit dem DNT Weimar Teil der Verhandlungen. Die Kooperations-

vereinbarung ist die Umsetzung des Punktes 3, Abs. 2 der "Gemeinsamen Vereinbarung zur 

Finanzierung des Theaters Erfurt für die Jahre 2017 bis 2024" (DS 1661/16). 

In den gemeinsamen Beratungen des Werkausschuss Theater mit dem Kulturausschuss sowie im 

Kulturausschuss wurde seitens der Verwaltung über den Stand der Verhandlungen berichtet, 

insbesondere in den Beratungen am 12.11.2015, 10.12.2015, 19.05.2016 und 09.06.2016 

Die Kooperationsvereinbarung entspricht dem Abschluss der geführten Vertragsverhandlungen 

mit den Eckpunkten: 

- befristete Laufzeit entsprechend der Finanzierungsvereinbarung 

- Kooperationsfond ab 2018 von bis zu 30.000 EUR jährlich für künstlerisch besonders 

herausragende Kooperationsprojekte 

- Bildung eines Kooperationsgremiums 

 

In Bezug auf II. Nr. 3 der Vereinbarung wird durch die Werkleitung jedoch darauf geachtet, dass 
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der im § 2 Abs. 4 Satz 2 der Eigenbetriebssatzung normierte Umfang von Werkleistungen 

außerhalb des Stadtgebietes eingehalten wird. 
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